
 
         
 
 
 

    

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für die Tätigkeit des Besucherzentrums Hoheward 
(BZH) als Reiseveranstalter 
 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) ergänzen die §§ 651 a ff. BGB und regeln die 
Rechtsbeziehungen zwischen Reisenden und dem Besucherzentrum Hoheward (BZH / im Fol-
genden: Reiseveranstalter) als Reiseveranstalter. Die AGB werden vom Reisenden bei der Bu-
chung anerkannt. Abweichungen in der jeweiligen Reiseausschreibung haben Vorrang. 
 
1. Anmeldung und Bestätigung 
Mit der Buchungserklärung bietet der Reisende dem Reiseveranstalter den Abschluss eines Rei-
severtrages verbindlich an. Die Buchungserklärung kann schriftlich, mündlich, telefonisch, per 
Telefax oder auf elektronischem Weg (E-Mail, Internet) vorgenommen werden. Sie erfolgt durch 
den Reisenden für alle in der Anmeldung aufgeführten Teilnehmer, für deren Vertragsverpflich-
tung der Reisende im Verhältnis zum Reiseveranstalter wie für eigene Verpflichtungen einsteht, 
sofern er diese Verpflichtung durch ausdrückliche, gesonderte schriftliche Erklärung übernom-
men hat. Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Annahmeerklärung des Reiseveranstalters 
beim Reisenden zustande. Diese bedarf keiner bestimmten Form. Bei oder unverzüglich nach 
Vertragsschluss wird der Reiseveranstalter dem Reisenden eine Reisebestätigung übermitteln. 
Zur Übermittlung der Reisebestätigung ist der Reiseveranstalter bei kurzfristigen Buchungserklä-
rungen, weniger als sieben Werktage vor Reisebeginn, nicht verpflichtet. Weicht der Inhalt der 
Reisebestätigung vom Inhalt der Buchungserklärung ab, so liegt ein neues Angebot vor, an das 
der Reiseveranstalter für die Dauer von 10 Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der 
Grundlage dieses neuen Angebots zustande, wenn der Reisende innerhalb der Bindungsfrist die 
Annahme durch ausdrückliche Zusage oder Anzahlung erklärt. 
 
2. Bezahlung 
Zahlungen auf den Reisepreis vor der Reise erfolgen nur gegen Aushändigung des Sicherungs-
scheines im Sinne von § 651 k Abs. 3 BGB. Dauert eine Reise nicht länger als 24 Stunden, 
schließt sie keine Übernachtung ein und übersteigt der Reisepreis EUR 75 nicht, so darf der volle 
Reisepreis auch ohne Aushändigung eines Sicherungsscheins verlangt werden. Ein Sicherungs-
schein gemäß § 651 k BGB ist auch dann nicht auszuhändigen, wenn die Reiseleistungen keine 
Beförderung von und zum Reiseort beinhalten und nach den mit dem Gast getroffenen Zah-
lungsvereinbarungen der gesamte Reisepreis erst mit Reiseende zahlungsfällig wird. 
Bei Vertragsabschluss ist nach Erhalt des Sicherungsscheines grundsätzlich eine Anzahlung in 
Höhe von 20 % des Reisepreises fällig. Die Anzahlung wird auf den Reisepreis angerechnet. Der 
Restreisepreis ist 14 Tage vor Reisebeginn zu zahlen, wenn feststeht, dass die Reise durchge-
führt wird, insbesondere nicht mehr aus den in Ziffer 7. genannten Gründen Rücktritt durch den 
Reiseveranstalter erklärt werden kann. Die Restzahlung ist so rechtzeitig anzuweisen, dass 14 
Tage vor Reisebeginn Zahlungseingang festgestellt werden kann. Stornogebühren sind jeweils 
sofort fällig. 
Leistet der Reisende die Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht entsprechend den vereinbar-
ten Zahlungsfälligkeiten, so ist der Reiseveranstalter berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung 
vom Reisevertrag zurückzutreten und den Reisenden mit den Rücktrittskosten gemäß Ziff. 5.1 zu 
belasten. 
 
3. Leistungen 
 
3.1 Die Leistungsverpflichtung des Reiseveranstalters ergibt sich ausschließlich aus dem Inhalt 
der Reisebestätigung sowie der darin ggf. in Bezug genommenen Leistungsbeschreibung und 
aus mit dem Reisenden schriftlich oder mündlich rechtsverbindlich getroffenen Vereinbarungen. 
3.2 Leistungsträger (Beherbergungs- und Verpflegungsbetriebe, Sportanbieter, Skiliftbetreiber, 
Beförderungsunternehmen für Schiff, Bus und Fahrbetrieben) sind vom Reiseveranstalter nicht 
bevollmächtigt, Zusicherungen zu geben oder Vereinbarungen zu treffen, die über dessen  



 
         
 
 
 

    

Reiseausschreibung, Angebot oder Reisebestätigung hinausgehen oder im Widerspruch dazu 
stehen oder den bestätigten Inhalt des Reisevertrages abändern. 
3.3 Orts-, Hotel- oder Hausprospekte, die nicht vom Reiseveranstalter herausgegeben werden, 
sind für diesen unverbindlich, soweit sie nicht durch ausdrückliche Vereinbarung mit dem Rei-
senden zum Gegenstand der vertraglichen Leistungen des Reiseveranstalters gemacht wurden. 
 
4. Leistungs- und Preisänderungen 
 
4.1 Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des 
Reisevertrages (z.B. Änderungen des Programmablaufs, Hotelwechsel), die nach Vertrags-
schluss notwendig werden und die von dem Reiseveranstalter nicht wider Treu und Glauben 
herbeigeführt wurden, sind gestattet, soweit die Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich 
sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen. Eventuelle Gewähr-
leistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet 
sind. Der Reiseveranstalter wird den Reisenden von Leistungsänderungen oder -abweichungen 
unverzüglich in Kenntnis setzen. Im Falle einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Reise-
leistung ist der Reisende berechtigt, unentgeltlich vom Vertrag zurückzutreten oder die Teilnah-
me an einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn der Reiseveranstalter in der 
Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus seinem Reiseangebot anzu-
bieten. Der Reisende hat diese Rechte unverzüglich nach Erklärung des Reiseveranstalters über 
die Änderung der Reiseleistung oder die Absage der Reise dem Reiseveranstalter gegenüber 
geltend zu machen. 
 
4.2 Der Reiseveranstalter behält sich vor, die ausgeschriebenen und mit der Buchung bestätigten 
Preise im Fall der Erhöhung der Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistun-
gen, wie Hafen- oder Flughafengebühren oder einer Änderung der für die betreffende Reise gel-
tenden Wechselkurse wie folgt zu ändern: 
 
Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Beförderungskosten, insbe-
sondere die Treibstoffkosten, so kann der Reiseveranstalter den Reisepreis nach Maßgabe der 
nachfolgenden Berechnung erhöhen: 
 
a. Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann der Reiseveranstalter vom Reisenden 
den Erhöhungsbetrag verlangen. 
b. In anderen Fällen werden die vom Beförderungsunternehmen pro Beförderungsmittel gefor-
derten, zusätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten Beförde-
rungsmittels geteilt. Den sich so ergebenden Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz kann der Rei-
severanstalter vom Reisenden verlangen. 
Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Abgaben wie Hafen- oder Flugha-
fengebühren dem Reiseveranstalter gegenüber erhöht, kann er den Reisepreis um den entspre-
chenden, anteiligen Betrag heraufsetzen. Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss 
des Reisevertrages kann der Reisepreis in dem Umfang erhöht werden, in dem sich die Reise 
dadurch für den Reiseveranstalter verteuert hat. Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen 
Vertragsschluss und dem vereinbarten Reisetermin mehr als 4 Monate liegen und die zur Erhö-
hung führenden Umstände vor Vertragsschluss noch nicht eingetreten und bei Vertragsschluss 
den Reiseveranstalter nicht vorhersehbar waren. 
Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises hat der Reiseveranstalter den Reisen-
den unverzüglich zu informieren. Preiserhöhungen ab dem 20. Tag vor Reiseantritt sind unwirk-
sam. Bei Preiserhöhungen um mehr als 5% ist der Reisende berechtigt, ohne Gebühren vom 
Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise zu 
verlangen, wenn der Reiseveranstalter, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden 
aus seinem Reiseangebot anzubieten. Der Reisende hat diese Rechte unverzüglich nach 



 
         
 
 
 

    

Erklärung des Reiseveranstalters über die Änderung der Reiseleistung oder die Absage der Rei-
se dem Reiseveranstalter gegenüber geltend zu machen. 
 
 
5. Rücktritt des Kunden, Umbuchung, Ersatzteilnehmer 
 
5.1 Rücktritt 
Der Reisende kann jederzeit vor Reisebeginn vom Vertrag zurücktreten. Maßgeblich ist der Zu-
gang der Rücktrittserklärung beim Reiseveranstalter. Der Rücktritt ist dem Reiseveranstalter ge-
genüber unter folgender Anschrift zu erklären: 
 
Regionalverband Ruhr 
Besucherzentrum Hoheward 
Werner-Heisenberg-Str. 14 
45699 Herten. 
 
Falls die Reise über ein Reisebüro gebucht wurde, kann der Rücktritt auch diesem gegenüber 
erklärt werden. Es wird empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären. Tritt der Reisende vom 
Reisevertrag zurück oder tritt er die Reise nicht an, so verliert der Reiseveranstalter den An-
spruch auf den vereinbarten Reisepreis. Stattdessen ist der Reiseveranstalter berechtigt, eine 
angemessene Entschädigung zu verlangen. Die Höhe der angemessenen Entschädigung wird 
pauschaliert und bestimmt sich nach dem Reisepreis unter Abzug des Wertes der vom Reisever-
anstalter ersparten Aufwendungen sowie dessen, was er durch anderweitige Verwendung der 
Reiseleistungen erwerben kann. Die Höhe der angemessenen Entschädigung wird wie folgt pau-
schaliert: 
Rücktritt bis 6 Werktage vor Reiseantritt: 0% des Gesamtpreises 
Rücktritt von 5 bis 0 Werktagen vor Reiseantritt: 90% des Gesamtpreises 
Dem Reisenden bleibt der Nachweis unbenommen, dass kein oder ein wesentlich geringerer 
Schaden entstanden ist, als die vom Reiseveranstalter geforderte Pauschale. 
Der Reiseveranstalter behält sich vor, in Abweichung von den aufgeführten Pauschalen seine 
konkret entstandenen Kosten entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen als Schaden gel-
tend zu machen, soweit er nachweisen kann, dass ihm wesentlich höhere Aufwendungen als die 
jeweils anwendbare Pauschale entstanden sind. In diesem Fall ist der Reiseveranstalter ver-
pflichtet, den geforderten Schaden unter Berücksichtigung der ersparten Aufwendungen und ei-
ner etwaigen, anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen konkret zu beziffern und zu bele-
gen. 
 
5.2 Umbuchung 
Werden auf Wunsch des Reisenden nach Vertragsschluss Änderungen hinsichtlich des Rei-
setermins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft oder der Beförderungsart 
vorgenommen werden, so entstehen dem Reiseveranstalter in der Regel die gleichen Kosten wie 
bei einem Rücktritt des Reisenden. Der Reiseveranstalter berechnet dem Reisenden daher die 
Kosten in gleicher Höhe wie sie sich im Umbuchungszeitpunkt für einen Rücktritt ergeben hätten. 
Bei anderweitigen, geringfügigen Änderungen berechnet der Reiseveranstalter eine Bearbei-
tungsgebühr von EUR 20,00 je Umbuchung. 
 
5.3 Ersatzteilnehmer 
Das gesetzliche Recht des Reisenden, gemäß § 651 b BGB einen Ersatzteilnehmer zu stellen, 
bleibt durch die vorstehenden Bedingungen unberührt. 
 
6. Nicht in Anspruch genommene Leistungen 
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen 
zwingenden Gründen nicht in Anspruch, so besteht kein Anspruch auf anteilige Erstattung des 



 
         
 
 
 

    

Reisepreises. Der Reiseveranstalter wird sich bei den Leistungsträgern um Erstattung der er-
sparten Aufwendungen bemühen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich um völlig unerhebli-
che Leistungen handelt oder wenn einer Erstattung gesetzliche oder behördliche Bestimmungen 
entgegenstehen. 
 
7. Rücktritt des Reiseveranstalters 
 
7.1 Rücktritt des Reiseveranstalters wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl 
und Kündigung durch den Reiseveranstalter 
Der Reiseveranstalter ist berechtigt, bis 14 Tage vor Reiseantritt bei Nichterreichen einer ausge-
schriebenen oder behördlich festgelegten Mindestteilnehmerzahl vom Reisevertrag zurücktreten, 
wenn in der Reiseausschreibung sowie in der Buchungsbestätigung für die entsprechende Reise 
auf eine Mindestteilnehmerzahl hingewiesen und diese Zahl sowie der Zeitpunkt, bis zu welchem 
vor dem vertraglich vereinbarten Reisebeginn die Rücktrittserklärung zugegangen sein muss, 
angegeben wurden. In jedem Fall ist der Reiseveranstalter verpflichtet, den Reisenden unverzüg-
lich nach Eintritt der Voraussetzung für die Nichtdurchführung der Reise hiervon in Kenntnis zu 
setzen und dem Reisenden die Rücktrittserklärung schnellstmöglich zuzuleiten. Der Reisende 
erhält den eingezahlten Reisepreis unverzüglich zurück. Sollte bereits zu einem früheren Zeit-
punkt ersichtlich sein, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden kann, wird der Rei-
severanstalter den Reisenden davon unterrichten. 
 
7.2 Rücktritt des Reiseveranstalters wegen Schlechtwetter und Kündigung durch den Rei-
severanstalter 
Bei Segway-Touren ist der Reiseveranstalter berechtigt, bis 1 Stunde vor Reiseantritt aufgrund 
Schlechtwetters (Dauerregen, Schneefall, Hagel, Graupel, Sturm) vom Reisevertrag zurücktre-
ten. In jedem Fall ist der Reiseveranstalter verpflichtet, den Reisenden unverzüglich nach Eintritt 
der Voraussetzung für die Nichtdurchführung der Reise hiervon in Kenntnis zu setzen und dem 
Reisenden die Rücktrittserklärung schnellstmöglich zuzuleiten. Der Reisende erhält den einge-
zahlten Reisepreis unverzüglich zurück. Sollte bereits zu einem früheren Zeitpunkt ersichtlich 
sein, dass die Segway-Tour wegen Schlechtwetters nicht durchgeführt werden kann, wird der 
Reiseveranstalter den Reisenden davon unterrichten. 
 
8. Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen 
Der Reiseveranstalter ist berechtigt, vom Reisevertrag zurücktreten oder nach Antritt der Reise 
den Reisevertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der Reisende die Durchführung der 
Reise ungeachtet einer Abmahnung nachhaltig stört oder wenn er sich in einem solchen Maß 
vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Kündigt der 
Reiseveranstalter nach Antritt der Reise oder tritt er vor Antritt der Reise vom Reisevertrag zu-
rück, so behält er den Anspruch auf den Reisepreis; der Reiseveranstalter muss sich jedoch den 
Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die er aus einer 
anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistungen erlangt, einschließ-
lich der ihm von den Leistungsträgern gutgeschriebenen Beträge. 
 
9. Aufhebung des Vertrages wegen höherer Gewalt 
Zur Kündigung des Reisevertrages wird auf die gesetzliche Regelung im Bürgerlichen Gesetz-
buch (BGB) verwiesen, die wie folgt lautet: „§ 651 j BGB“ 
(1) Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht voraussehbarer höherer Gewalt erheblich 
erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl der Reiseveranstalter als auch der 
Reisende den Vertrag allein nach Maßgabe dieser Vorschrift kündigen. 
(2) Wird der Vertrag nach Absatz 1 gekündigt, so finden die Vorschriften des § 651e Abs. 3,Sätze 
1 und 2, Abs. 4 Satz 1 Anwendung. Die Mehrkosten für die Rückbeförderung sind von den Par-
teien je zur Hälfte zu tragen. Im Übrigen fallen die Mehrkosten dem Reisenden zur Last. 
 



 
         
 
 
 

    

10. Haftung des Reiseveranstalters (Beschränkung der Haftung) 
 
10.1 Vertragliche Haftungsbeschränkung 
Die vertragliche Haftung des Reiseveranstalters für Schäden, aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt 
a. soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wor-
den ist, oder 
b. soweit der Reiseveranstalter für einen dem Reisenden entstandenen Schaden allein wegen 
eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist. Möglicherweise darüber hinausge-
hende Ansprüche nach dem Montrealer Übereinkommen bzw. dem Luftverkehrsgesetz bleiben 
von der Beschränkung unberührt. 
 
10.2. Deliktische Haftungsbeschränkung 
Die deliktische Haftung des Reiseveranstalters für Sachschäden, die nicht auf Vorsatz oder gro-
ber Fahrlässigkeit beruhen, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt. Die Haftungshöchst-
summe gilt jeweils je Kunde und Reise. Möglicherweise darüber hinausgehende Ansprüche im 
Zusammenhang mit Reisegepäck nach dem Montrealer Übereinkommen bleiben von der Be-
schränkung unberührt. 
 
10.3 Haftungsausschluss für Fremdleistungen 
Der Reiseveranstalter haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im Zu-
sammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. Ausflüge, 
Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen, Beförderungsleistungen von und zum 
ausgeschriebenen Ausgangs- und Zielort), wenn diese Leistungen in der Reiseausschreibung 
und der Reisebestätigung ausdrücklich und unter Angabe des vermittelten Vertragspartners als 
Fremdleistungen so eindeutig gekennzeichnet werden, dass sie erkennbar nicht Bestandteil der 
Reiseleistungen sind. Der Reiseveranstalter haftet jedoch 
a . für Leistungen, welche die Beförderung vom ausgeschriebenen Ausgangsort der Reise zum 
ausgeschriebenen Zielort, Zwischenbeförderungen während der Reise und die Unterbringung 
während der Reise beinhalten, 
b. wenn und insoweit für einen Schaden die Verletzung von Hinweis- oder Organisationspflichten 
durch den Reiseveranstalter ursächlich geworden ist. 
 
11. Gewährleistung 
 
11.1 Abhilfe und Mitwirkungspflichten 
Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so kann der Reisende Abhilfe verlangen. Der Rei-
sende ist verpflichtet, alles Ihnen Zumutbare zu tun, um zu einer Behebung der Störung beizu-
tragen und eventuell entstehenden Schaden möglichst gering zu halten oder ganz zu vermeiden. 
Der Reisende ist verpflichtet, Beanstandungen unverzüglich gegenüber dem Reiseveranstalter 
oder der dem Reisenden hierfür benannten Stelle anzuzeigen. Dies gilt nur dann nicht, wenn die 
Anzeige erkennbar aussichtslos oder aus anderen Gründen unzumutbar ist. 
 
11.2 Fristsetzung vor Kündigung des Vertrages 
Will der Reisende den Reisevertrag wegen eines Reisemangels der in § 615 c BGB bezeichne-
ten Art nach § 651 e BGB aus wichtigem, für den Reiseveranstalter erkennbaren Grund wegen 
Unzumutbarkeit kündigen, ist der Reisende verpflichtet, dem Reiseveranstalter zuvor eine ange-
messene Frist zur Abhilfe setzen. Dies gilt nur dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist oder vom 
Reiseveranstalter verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein 
besonderes, für uns erkennbares Interesse Ihrerseits gerechtfertigt wird. 
 
 
 



 
         
 
 
 

    

 
11.3 Reiseunterlagen 
Der Reisende hat den Reiseveranstalter rechtzeitig zu informieren, wenn ihm die erforderlichen 
Reiseunterlagen nicht innerhalb der mitgeteilten Frist zugegangen sein sollten. 
 
12. Ausschluss von Ansprüchen 
 
12.1 Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise nach den §§ 651c bis f BGB 
hat der Reisende innerhalb eines Monats nach vertraglich vorgesehener Beendigung der Reise 
dem Reiseveranstalter gegenüber unter der nachfolgend angegebenen Anschrift geltend zu ma-
chen: 
 
Regionalverband Ruhr 
Besucherzentrum Hoheward 
Werner-Heisenberg-Str. 14 
45699 Herten. 
 
12.2 Die Frist beginnt mit dem Tag, der dem Tag des vertraglichen Reiseendes folgt. Fällt der 
letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen am Erklärungsort staatlich anerkannten allgemeinen 
Feiertag oder einen Sonnabend, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag. 
12.3 Nach Ablauf der Frist kann der Reisende Ansprüche nur geltend machen, wenn er ohne 
Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert worden sind. 
 
13. Verjährung 
 
13.1 Ansprüche des Reisenden nach den §§ 651 c bis f BGB aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung 
des Reiseveranstalters oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Reisever-
anstalters beruhen, verjähren in zwei Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz sonsti-
ger Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Reisever-
anstalters oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Reiseveranstalters be-
ruhen. 
13.2 Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis 651f BGB verjähren in einem Jahr. 
13.3 Die Verjährung nach Ziffer 13.1 und 13.2 beginnt mit dem Tag, der dem Tag des vertragli-
chen Reiseendes folgt. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen am Erklärungsort 
staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder einem Sonnabend, so tritt an die Stelle eines 
solchen Tages der nächste Werktag. 
 
14. Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen- und Gesundheitsvorschriften 
14.1 Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, Staatsangehörige eines Staates der Europäischen 
Union, in dem die Reise angeboten wird, über Bestimmungen von Pass-, Visa- und Gesund-
heitsvorschriften vor Vertragsabschluss sowie über deren evtl. Änderungen vor Reiseantritt zu 
unterrichten. Für Angehörige anderer Staaten gibt das zuständige Konsulat Auskunft. Dabei wird 
davon ausgegangen, dass keine Besonderheiten in Ihrer Person und eventueller Mitreisender 
(z.B. Doppelstaatsangehörigkeit, Staatenlosigkeit) vorliegen. 
14.2 Für das Beschaffen und Mitführen der notwendigen Reisedokumente, eventuell erforderli-
che Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- und Devisenvorschriften ist ausschließlich der Rei-
sende verantwortlich. Nachteile, die aus dem Nichtbefolgen dieser Vorschriften erwachsen, z.B. 
die Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu Lasten des Reisenden. Dies gilt nicht, soweit der 
Reiseveranstalter den Reisenden schuldhaft nicht, unzureichend oder falsch informiert hat. 
14.3 Der Reiseveranstalter haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendi-
gen Visa durch die jeweils diplomatische Vertretung, auch wenn der Reisende den Reiseveran-



 
         
 
 
 

    

stalter mit der Besorgung beauftragt hat, es sei denn, der Reiseveranstalter verletzt schuldhaft 
eigene Pflichten. 
 
 
15. Reiseschutz (Reiserücktritts-Versicherung u.a.) 
Die genannten Reisepreise enthalten keine ReiserücktrittsVersicherung (RRV) bzw. Reiseab-
bruch-Versicherung. Tritt der Reisende vor Reiseantritt vom Vertrag zurückt, entstehen Storno-
kosten (vgl. Ziffer 4.1). Bei Reiseabbruch können zusätzliche Rückreise- und sonstige Mehrkos-
ten entstehen. 
 
16. Rechtswahl und Gerichtsstand 
16.1. Auf das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen dem Reiseveranstalter und Rei-
senden, die keinen allgemeinen Wohn- oder Geschäftssitz in Deutschland haben, findet aus-
schließlich deutsches Recht Anwendung. 
16.2. Der Reisende kann den Reiseveranstalter nur an dessen Sitz verklagen. 
16.3. Für Klagen des Reiseveranstalters gegen den Reisenden ist der Wohnsitz des Gastes 
maßgebend, es sei denn, die Klage richtet sich gegen Vollkaufleute, juristische Personen des 
öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen, die Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
haltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt ist. In diesen Fällen ist der Sitz des Reiseveranstalters maßge-
bend. 
16.4. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, soweit sich aus internationalen 
Abkommen oder aus Bestimmungen der Europäischen Union, die auf den Reisevertrag anzu-
wenden sind zu Gunsten des Reisenden als Verbraucher etwas anderes ergibt. 


